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U rbem rkungen 

Vorbemerkungen 

Vodage an den NatioJulrat 

Gemäß Art 1 26 d Abs 1 B-VG berichtet der R H  nachstehend dem Na
tionalrat über Wahrnehmungen, die er anläßlich der Gebarungsüberprü
fung der Vol lziehung des Altlastensanierungsgesetzes getroffen hat. 

Prüfu n 1T"'lTegen ... tand � � ... 

Die Gebarungsüberprüfung umfaßte die Gebarung des damaligen BMU, 
des Umweltbundesamtes und der Österreichischen Kommunalkredit AG 
als Abwicklungsstel le  hinsichtl ich der Maßnahmen zur Altlastensanie
rung und -sicherung. 

Prüfung ... ahlallf 

Die Gebarungüberprüfung fand im Zeitraum von Jänner bis März 1 995 

statt. Zu dem im Oktober 1 995 dem Bundesminister für Umwelt über
mittelten Prüfungsergebnis nahm dieser Ende Jänner 1 996 Stellung. Die 
Gegenäußerung des RH erging im Mai 1 996. 

Dar"'H:Il11ng deo; Prüfung ... ergehnl�o;c", 

In der nachstehenden Darstel lung des Prüfungsergebnisses werden die 
dem RH bedeutsam erscheinenden Sachverhalte (Kennzeichnung mit 1 

an der zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren Beurtei lung durch 
den RH (Kennzeichnung mit  2) und die h iezu abgegebene Stellungnahme 
(Kennzeichnung mit 3 und in Kursivschrift) aneinandergereiht .  

Die einhei t l iche Bezeichnung des betroffenen B undesministeriums als 
BMUJF entspricht  der im Zeitpunkt der Drucklegung geltenden Be
zeichnung laut dem Bundesministeriengesetz. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie 

Altlastensanierung 

Durch das im Jänner 1990 in Kraft getretene Altlastensanierungs
gesetz 19H9 sollte die Grundlage für die Erfassung und Bewertung 
der Altlasten in Österreich geschaffen und die Aufhringung der er
forderlichen Mittel für Maßnahmen der Altlastensanierung und -si
cherung durch die Einführung eines Altlastenbeitrages sicherge
stellt wercJen. Der Altlastenbeitrag wurcJe teilweise für ergänzende 
l'ntersuchungen zur Erfassung, Abschätzung und Bewertung von 
Verdachtsf1ächen und Altlasten, teilweise für Fiirderungsmaßnah
men zur Altlastensicherung und -sanierung verwendet. 

Das tatsächliche Aufkommen aus den Altlastenbeiträgen hat von 
1990 bis 1992 das dem Altlastensanierungsgesetz zugrundegelegte 
Einhebungsziel nicht annähernd erreicht. Auch die durch die ab 
I. Jänner 199.) erfolgte stufenweise Anhebung der Beitragss�itze be
wirkten höheren Einnahmen erschienen im Hinblick auf den enor
men Mittelbedarf für die Altlastensanierung unzureichend, weil 
dem Gesamtautkommen von 1990 bis 1995 von rd 1,2 Mrd S ein ge
schätzter Mittelbedarf allein für die Altlasten hiichster Priorität von 
rd 20 Mrd S gegenübersteht. Der RH empfahl eine Neustrukturie
rung der Altlastenbeiträge mit cJem Ziel einer Erhiihung der Bei
tragseinnahmen, einer Vereinfachung der Erhebung und einer Ver
besserung der Kontrollmiiglichkeiten. 

Der Erfassungsgrad von Verdachtstlächen war im Vergleich mit den 
Schätzungen des Lmweltbundesamtes über die Anzahl der in Öster
reich vermuteten Verdachtsfl�ichen gering. Ein gesicherter Ge
samtiiberblick über das Altlastenproblem war in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten. 

Bei den ergänzenden Untersuchungen zur Erfassung, Abschätzung 
und Bewertung von Verdachtstlüchen Lind zur Prioritätenklassifizie
rung von Altlasten entsprach die Wahl des Vergabeverfahrens nicht 
immer den Vergabevorschriften. ZUI- Verbesserung der Ablallf
organisation regte der RH an, verstärkt Musterleistungsverzeichnis
se zu entwickeln Lind die Länder unmittelbar mit der Durchführung 
zu beauftragen. 

Für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden bis Ende des 
Jahres 1995 Fiirderungsmittel von insgesamt rd I,., Mrd S zugesagt 
(50 Fälle). Im Hinblick auf die knappen Finanzmittel und den ge
setzlichen Auftrag empfahl der RH eine stärkere Prioritätensetzung 
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Kurzfassung 

4 

und Differenzierung bei der Förderungstätigkeit. Auch im Hinblick 
auf das Verursacherpriraip wären höhere Eigenleistungen der För
derungswerber zu erwägen. 

Mit den im Juni 1995 von der Kommission zur Genehmigung vor
geschlagenen Projekten waren die finanziellen Mittel der Altla
stensanierung weitgehend erschöpft, so daß bei unveränderter Fi
nanzierungssituation Zusagen erst mittelfristig wieder möglich 
gewesen wären. 

Zwischenzeitlich wurde im Strukturanpassungsgesetz 1 996 eine 
Novelle zum Altlastensanierungsgesetz beschlossen, die zu höheren 
Beitragseinnahmen führen soll. Durch eine Novelle zum Umwelt
förderungsgesetz wurde die Möglichkeit geschaffen, 1 996 und 1 997 

im Rahmen eine Sondertranche Förderungen mit einem Barwert 
von insgesamt 1 Mrd S für die Altlastensanierung zu Lasten künfti
ger Einnahmen aus den Altlastenbeiträgen zuzusagen. 

Gesetzliches Sanierungsziel für Bodensanierungen war die Errei
chung der Trinkwasserqualität des Grundwassers. Nach Meinung 
des RH könnten jedoch bei manchen Altlasten Sanierungsmaßnah
men mit geringeren Reinigungszielen durchaus ausreichen. 

Das bei Fehlen eines Verpflichteten zu den erforderlichen Siche
rungs- oder Sanierungsmaßnahmen berufene BMUJF hat diese in 
einigen seit längerem anerkannten Fällen nicht in Angriff genom
men. 

Der RH unterstützte jene Vorarbeiten des BMUJF, die auf eine ge
setzliche Neuordnung der Altlastensanierung abzielten und deren 
Kernstück ein umfassendes Altlastensanierungsverfahren sein soll
te. In diesem Zusammenhang sollte durch ein umfassendes Finan
zierungskonzept sichergestellt werden, daß zur Altlastensanierung 
nicht - wie beim Beispiel der Fischer- und der Berger-Deponie, 
bei denen eine Finanzierung im Zuge der Verwaltungsvollstreckung 
zu erfolgen haben wird - entgegen den ursprünglichen Intentio
nen bei der Schaffung des Altlastensanierungsgesetzes allgemeine 
Budgetmittel des Bundes von voraussichtlich bis zu 3,9 Mrd S an
stelle von Altlastenbeiträgen herangezogen werden müssen. 

Angesichts der Dimension des Altlastenproblems und der Mittel
knappheit hat der RH zukunftsgerichtete Überlegungen hinsicht
lich alternativer bzw zusätzlicher Finanzierungsmodelle aufgezeigt. 
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Altla ten anierun 

Altlastenbeiträge 

350�--------------------------------� 
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1990 199 1 1992 1 99 3  1994 1995 

Bundesvoranschlag 

_ Erfolg laut Bundesrechnungsabschluß 

Gesamtaufkommen an Altlastenbeiträgen von 1 990 bis 1 995: 

1 , 1 9 5  Mrd S 

Wesentliche Rechtsgrundlagen: 
Altlastensanierungsgesetz, BGBI Nr 299/ 1 989 idgF 
Umweltförderungsgesetz, BGBI Nr 1 85/1 993 idgF 
Wasserrechtsgesetz 1 95 9, BGBI Nr 2 1 5/ 1 959 idgF 
Abfallwirtschaftsgesetz, BGBI Nr 325/ 1 990 idgF 

System der Abgabenerhebung: 
Der Alt lastenbeitrag ist  als Selbstberechnungsabgabe vierteljährlich 
vom Beitragsschuldner m i t tels Abgabenerklärung anzumelden. Als  
Behörden waren d ie  für d ie  Umsatzsteuererhebung zuständigen Finanz
ämter, ab 1 .  Jänner 1 995 die Hauptzollämter berufen. 

Altlasten: 

Verdach tsflächen ( 1 .  Jänner 1 996): 

Meldungen:  26 29 1 

Im A ltlastenatlas ausgewiesene Altlasten: 1 2 2  

Förderungszusagen 

Jahr 1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 Summe 

Anzahl 9 1 2  8 1 5  6 50 

i n  Mil l  S 
Zugesagter 
Förderungs-
betrag 1 70 3 7 2  1 49 547 280 1 5 1 8 
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Altlastenbeiträge 

Bedarfsschätzung Mi t dem im Jänner 1 990 in Kraft getretenen Altlastensan i erungsge
setz 1 989 und der Einführung des Altlastenbeitrages sollte die Aufbrin
gung der erforderlichen M ittel der Altlastensanierung und -sicherung si
chergestellt werden.  A usgangslage waren Schätzungen,  wonach i n  den 
nächsten sieben bis zehn Jahren für die Sanierung bzw Sicherung von rd 
3 000 aufgelassenen Deponien m i ndestens 1 0  Mrd S erforderl ich sein 
würden . 

Der RH hat im November 1 988 i m  Zuge der Begutachtung des Entwur
fes des Alrlastensanierungsgesetzes, gestützt auf seine anläßlich der Über
prüfung der beabsichtigten San ierungsmaßnahmen der Fischer-Deponie 
(NT B 1 988 S .  86 f Abs 7 7 )  getroffene Beurteilung, bezweifelt ,  ob i m  
H i nblick auf die Vielzahl der z u  sanierenden Deponien und den damit  ver
bundenen Sanierungsaufwand m i t  den Bei trägen i n  der beabsichtigten 
Höhe das Auslangen würde gefunden werden können. 

Da die anläßlich der Beschlußfassung des Altlastensan ierungsgesetzes er
warteten jährlichen Einnahmen in Höhe von rd 390 Mill S nicht erreicht 
wurden, kam es zu einer gesetzl ichen stufenweisen Anhebung der Bei trä
ge ab Jänner 1 993: 

Beitrag je angefangene Tonne in S 

gefährl iche m ineralische alle übrigen 
Abfälle Baurestmassen Abfälle 

ab 1 9 9 0  200 0 4 0  

a b  1 9 9 3  400 40 60 

ab 1 995 700 50 9 0  

ab 1 99 7  1 000 60 1 20 
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9 
Altlastenbeiträge 

Aufkommen 2 Die nachstehende Übers icht  zeigt d ie  Entwicklungen und d ie  Abwei -
c h u ngen zwischen den j ewei l s  veranschlagten Aufkommen und den 
tatsächlichen jährlichen Erfolgen h insichtlich der Gesamtbeträge und der 
Anteile für Förderungsmaßnahmen: 

Jahr Gesamtaufkommen an Antei l für Förderungsmaßnahmen 
Altlastenbeiträgen in S in S 

Bundesvoran- Bundesrech- Abweichung laut Bundesvoran- laut Bundesrech-
schlag nungsabschluß i n  % schlag * n ungsabschl uß 

1 990 300 000 000 1 4 2 629 54 1 ,2 5  - 5 2  270 000 000 1 28 366 587, 1 2  
** 0 

L 1 28 366 587 , 1 2  

1 99 1  200 000 000 1 7 2 7 1 8 684 ,66 - 1 4 1 80 000 000 1 5 5 4 4 6 8 1 6, 1 9  

L 
** 7 262 954 , 1 3  

1 62 709 770,32 

1 992 1 70 000 000 1 67 274 076,79 - 2  1 5 3 000 000 1 50 546 669, 1 1 

L 
** 8 1 6 1  868,4 6 
1 58 708 537 ,58  

1 993 1 70 000 000 2 1 5 7 2 1 4 3 2 ,89 + 27 1 5 3 000 000 1 72 577  1 4 6,3 1 

L 
** 4 8 1 7  024 ,32 

1 77 394 1 70,61  

1 994 2 5 0 000 000 2 1 1 05 1 4 98, 1 8  - 1 6 200 000 000 1 68 84 1 1 98,54 
* *  1 0 6 1 9 503,87 

L 1 79 4 60 702,4 1 

1 995 2 5 0 000 000 285 1 6 1 900,78 + 1 4  200 000 000 228 1 29 5 20,54 

L 
** 4 402 694 ,98 
232 5 3 2 2 1 5 , 5 2  

Summe 1 340 000 000 1 1 94 5 5 7  1 34 , 5 5  - 1 1  1 1 56 000 000 1 039 1 7 1  983 , 5 2  

* 

** 

Ein Anteil von 90 % bzw 80 % des Aufkommens von Alrlastenbeiträgen war unmittelbar für Förderungs
maßnahmen bestimmt. 

Die jährlichen Restbeträge aus dem Anteil des BMUJF für ergänzende Untersuchungen (10 % bzw 20 %) 
wurden den Mitteln für Förderungsmaßnahmen des nächsten Jahres zugeschlagen. 

Erfassung der 3.1 I m  Zeitpunkt des Inkrafrrretens des Altlastensanierungsgesetzes ( 1 .  Jän
ner 1 990) harre weder das - zur Einhebung der Beiträge berufene -
BMF noch das BMUJF einen Überblick bezüglich der Beitragsschuldner 
bzw hinsichtlich der beitragspflichtigen Deponien und Zwischenlager in  
Österreich. Beide Ressorts bemühten sich im Wege von Länderumfragen 
um diese Informationen. 

Bei tragsschuldner 

3.2 Der R H  vermerkte, daß das BMUJF dem BMF aufgrund der schleppend 
eingelangten Daten erst im Frühjahr 1 993 ein umfassendes und geschlos
senes Verzeichnis  über d ie  Abfalldepon ien in Österreich  überm i tteln 
konnte. 

3.3 Das BMUJF gestand zu, zum genannten Zeitpunkt über keine bis ins letzte De
tail gehende Informationen verfügt zu haben, verwies aber darauf, daß es dem 
BMF bereits sehr frühzeitig Deponieverzeichnisse zur Verfügung gestellt habe. 
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Altlastenbeiträge 

Abgrenzung der 
beitragspflichtigen 
Abfälle 

Erg iebigkeit des 
Aldastenbeitrages 

4.1 Zur Bei tragspflicht erl ießen das BMF und das BMUJ F  mehrere Erlässe 
zur Auslegung gesetzlicher Best immungen, zB h i nsichtl ich des Entste
hens der Beitragspflicht einer Deponie oder betreffend die Abgrenzungen 
zwischen den Abfallarten. 

4.2 Der RH wies darauf h in ,  daß sich die Handhabung der Abgabe aufgrund 
der umfangrei chen Regelungen für alle m i t  der Abfuhr, Erhebung und 
Kontrolle des Alt lastenbei trages befaßten Stellen äußerst schwierig ge
staltete. 

Um dem Ziel einer e infach zu vol lziehenden Abgabe näherzukom men, 
den mit  der Abgabeneinhebung und -kontrolle verbundenen Aufwand zu 
minimieren und damit  letztlich den Abgabenerfolg zu steigern, empfahl 
der RH, den bestehenden Auslegungsschwierigkeiten durch sachgerechte, 
einfach handzuhabende gesetzliche Abgrenzungen zu begegnen und al
lenfal ls anstelle einer Differenzierung der Abgabepflicht nach Abfallarten 
einen einheitl ichen durchschnitdichen Bei tragssatz vorzusehen. 

4.3 Die im Rahmen des Strukturanpassungsgesetzes 1996 vorgenommene ovellierung 
des Altlastensanierungsgesetzes beinhaltet im Sinne der Vorschläge des RH eine An
passung an den Abfallbegriff des AbfallwirtschaJtsgesetzes, die Orientierung der 
Altlastenbeiträge einerseits an der Ausstattung der Deponie und andererseits an der 
Qualitä"t der Abfälle sowie die ausdrückliche Beitragspflicht fiir Verfiillungen. 
Deponiezwischenabdeckungen und kontaminierten Erdaushub. 

5.l Das Abgabenaufkommen entsprach insgesamt nicht den Erwartungen. 
Laut den Schätzungen des Umweltbundesamtes (Grundlage Bundesab
fallwirtschaftsplan 1 992) hätte das Aufkommen etwa für das Jahr 1 993 

rd 700 bis 800 M i l l  S e rg e b e n  m ü sse n; t a tsäc h l i c h  b e t rug es  rd 
2 1 6  Mill S.  

Den theoretischen Einnahmen für das Jahr 1 995  auf der Grundlage des 
B u ndesabfal lwirtschaftsplanes 1 99 5  von 500 bis  600 M i ll S standen 
tatsächliche Einnahmen von rd 285  Mill  S gegenüber. 

Daraus zog n icht nur das BMUJF den Schluß, daß Beitragsschuldner viel
fach ihrer Abgabenverpflichtung nicht nachkamen. 

Zudem zeichnete sich in Österreich eine rückläufige Entwicklung der alt
lastenbeitragspflichtigen Gesamtabfälle ab. Entsprechend den im Bundes
abfallwirtschaftsplan 1 995 dargelegten Vorstellungen würden sich in Zu
kunft die zu deponierenden Abfallrestmassen von derzei t  rd 1 ,37 Mil l  t 
nach entsprechenden Behandlungsschritten (Sammlung, Weiterverwer
rung udgl) auf rd 0,3 Mill  t verringern. 

5.2 Dem RH erschien es zweifel haft ,  ob bei einer derart igen Entwicklung 
Mehreinnahmen erwartet werden könnten.  

5.3 Laut Mitteilung des BM VJF sei der ursprünglich beabsichtigte Lenkungseffekt tat
sächlich zum Tragen gekommen, andererseits strebe es eine empfindliche Anhebung 
der Beiträge für die Ablagerung unbehandelter, reaktiver Abfälle auf schlecht altS
gestatteten Deponien sowie höhere, verursachergerechte Einnahmen an. 
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Altlastenbeiträge 

Kontrolle der Abfuhr 

Abrechnung der 
Altlastensanierungs
mittel des Umwelt
und Wasserwirt
schaftsfonds 

Altla tensanierung 

5.4 Der RH vermerkte, daß dem Anliegen des BMUJF durch die im Rahmen 
des Strukruranpassungsgesetzes 1 996 erfolgte Novel l ierung des Alt la
stensanierungsgesetzes entsprochen wurde. 

6.1 Der RH hatte im Zuge der Überprüfung eines Finanzam tes dem BMF 
empfohlen, die Abfuhr des Altlastenbei trages vorübergehend verstärkt zu 
überwachen. Das BMF hat jedoch den Standpunkt vertreten,  es habe im 
Vergleich m i t  anderen Abgaben bereits außerordentlich viele Maßnahmen 
getroffen (T B 1 993 S. 1 67 Abs 1 5. 1  bis 1 5. 3 ). 

Das BMUJF hat von Herbst 1 993 bis Frühjahr 1 994 Kontrollen bei Depo
n iebetreibern i n  zwei Bundesländern durchgeführt und i nsbesondere das 
Fehlen von erforderlichen Betriebsbewi l l igungen und geeigneten Meß
einrichrungen, das N ichteinhalten der gesetzlichen Aufzeichnungspfl icht, 
die Nichteinhaltung des Anmeldungszeitpunktes für die Abfuhr sowie das 
Unterlassen der Abfuhr des Altlastenbeitrages festgestellt. 

Im Zusammenhang mit dem EU-Beitr itt  Österreichs wurde die Erhe
bung des Altlastensanierungsbeitrages mit 1. Jänner 1 995 den Haupt
zollämtern übertragen . Künftig werden Zollorgane im gesamten Bundes
gebiet spezielle Deponiekontrollen d urchführen. 

6.2 Zur Verbesserung des Informationsstandes empfahl der RH die detail l ier
te EDV-gestützte Erfassung und Auswertung der in Anmeldungen und 
Einzahlungen der Bei tragsschuldner enthaltenen Angaben nach Abfal lar
ten. Weiters legte er dem BMUJF nahe, die  mit der Kontrolle betrauten 
Zollorgane entsprechend zu schulen sowie durch verstärkte Kooperation 
m i t  ihnen auf e ine Beseit igung der Mißstände hinzuwirken .  

6.3 Laut Stellungnahme des BM VJF seien im Rahmen der Neustrukturiemng der 
Altlastenbeitrage entsprechende Erleichterungen im Vollzug vorgesehen. Das BMF 
iibermittle seit dem ersten Quartal 1995 bereits nach Abfallarten gegliederte Auf
zeichnungen. Auch werde das BM VJF noch im Jahr 1996 Schulungsveranstaltttn
gen für die Zollbehiirden durchführen. 

7.1 Mit dem Inkrafttreten des Umweltförderungsgesetzes am 1 .  Apri l 1 993 

fiel die Förderung auf dem Gebiet der Altlastensanierung dem BMUJ F  
zu,  das gleichzeit ig  d ie  Österreich ische Kommunalkredi t  AG m i t  der 
Abwickl ung betraute . Diese hatte daher die in den Übergangsbesti m 
m u ngen d e s  U m weltförderungsgesetzes vorgesehene Abrechnung der 
dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds zugeflossenen, aber bis dahin  
n icht  verbrauchten zweckgebundenen Mittel für den Förderungsbereich 
Altlastensanierung mit  dem BMUJF vorzunehmen. 

Vertraglich war auch die Einrichtung eines eigenen Rechnungskreises für 
die Abwicklung aller Förderungen bei der Österreichischen Kommunal
kredit AG verpflichtend vorgesehen, wobei die e inzelnen Förderungsbe
reiche Siedlungswasserwirtschaft, betriebliche Umweltförderung, U m
weltförderung i m  Ausland und Alt lastensan ierung getrennt z u  führen 
waren. 

9 
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7.2 Der R H  bemängelte, daß d ie  von der Österreichischen Kommunalkre
dit AG im Augusr 1 9 9 3  vorgelegte Endabrechnung der Alt lastensanie
rungsm i r rel über rd 2 7 1 Mill S wegen fehlerhafrer Zuord nung e ines 
Förderu ngsprojektes bzw einer Fehlbuchung im Frühjahr  1 994 um rd 
4,5 Mill  S und um rd 7,3 Mill  S berichtigt werden mußte. Wei ters bean
standete der RH, daß die Mittelflüsse auf dem Treuhandkonro bei der 
Österreichischen Kommunalkredi t  AG ohne Unterscheidung der Förde
rungssparten und ohne entsprechende Erläuterungen verbucht worden 
waren. 

7.3 Laut Mitteilung des BM UJF würden nunmehr für die einzelnen Fijrdemngsberei
ehe eigene Subkonten gefiihrt. 

Verdachtsflächenmeldungen 

Allgemeines 

Land 

Burgenland 

Kärnten 

Nieder-
österreich 

Ober-
österreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

Österreich 

8.1 Gemäß dem Altlastensan ierungsgesetz harre der Landeshauptmann dem 
B MUJF Verdachtsflächen bekanntzugeben, wofür das Umweltbundesamt 
einen Erhebungsbogen ,  auf dem für jede e inzelne Fläche "Grunddaten" 
anzugeben waren, entwickelt hat. B is zum l. Jänner 1 9 9 5 s ind von den 
Landeshauptmän nern 24 2 3 1  und bis zum l. Jänner 1 996 insgesamt 
26 29 1 Verdachtsflächen (unterte i l t  i n  A ltablagerungen und Altstand
orte) gemeldet worden . 

Verdachtsflächenmeldungen gegliedert nach Bundesländern 

Altablagerungen A ltstandorte Summe der Verdachts-
flächen 

l. l. 1 9 9 5  l. l .  1 9 96 l .  l .  1 995 l .  l .  1 99 6  l .  l .  1 9 95 l .  l .  1 996 

5 3  5 3  0 1 5 3  5 4  

47 1 47 1 2 5  28 49 6 499 

278 473 541  543 8 1 9  1 0 1 6  

1 288 1 42 5  90 1 1 6 1 378 1 5 4 1  

323  3 24 3 9 1 1  5 60 1  4 234 5 9 2 5  

36 1 3 5 9  1 8  22  379 381  

643 644 1 449 1 449 2 092 2 09 3  

7 7 1 1 8 8 

28 1 282 1 4 49 1  1 4 49 2 1 4 7 7 2  1 4 774 

3 70 5  4 038 20 526 22 2 5 3  24 23 1 26 291 
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Verdachtsflächen

meldungen 

Altlasten anierun 

Da die  Erhebungsbögen in vielen Fällen unrichtig oder unvollständig 
ausgefüllt waren, konnten von den bis  1 .  Jänner 1 996 gemeldeten 26 291 

099 5 :  24 2 3 1 )  Verdachtsflächen led iglich 2 504 ( 1 995 :  1 874) als  zur 
Wei terbearbei t u ng geeignet e ingestuft und damit  in den Verdachtsflä
chenkataster aufgenommen werden; die übrigen 2 3  787 0995:  22 3 5 7 )  

Meldungen erfüllten diese Voraussetzungen nicht. Österreichweit waren 
nur rd 10 ,5  % ( 1 995 :  8,4 %) der gemeldeten Verdachtsflächen zur Wei
terbearbeitung gee ignet; d i e  Anteile schwankten bundesländerweise 
enorm. 

8.2 Der R H  merkte a n ,  daß - bezogen auf  d i e  i n sgesa m t  ver m uteten 
80 000 Verdachtsflächen (laut Schätzung des Umweltbundesam tes rd 
70 000 Altstandorte und 10 000 Altablagetungen) - die vorl iegenden 
zur Bearbei tung geeigneten Meldungen einen sehr geringen Erfassungs
grad ergaben. 

Dem RH erschien dadurch das dem Altlastensanietungsgesetz zugrunde
gelegte Ziel gefährdet, e inen raschen und durch Vorl iegen ausreichender 
Daten abgesicherten Ü berbl ick über das Altlastenproblem als wichtige 
Grundlage für ein planerisches Vorgehen und einen zielgerichteten M i t
teleinsatz bei den Förderungsmaßnahmen zu gewinnen. Er empfahl dem 
BMUJF verstärkte Bemühungen, diese Defizi te bei der Meldung von Ver
dachtsflächen zu beheben . 

8.3 Laut Stellungnahme des BMUJF sei es bemiiht, sowohl die Datenlage zu verbessern 
als auch einzelne MeldttngsdeJizite zu beheben. Ein detaillierter, durch ausreichende 
Daten abgesicherter Gesamtiiberblick über das Altlastenproblern sei selbstverstdnd
lich noch nicht gegeben, kifnne aber rd sechs Jahre nach lnkra/ttreten des Aftlasten
sanierungsgesetzes - wie auch die Erfahrungen in anderen Ländern gezeigt hdt
ten - nicht erwartet werden. 

1 1  
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Verdachts flächen

meldungen 

Bearbeirungsdauer 9.1 Das nachstehende D i agramm gibt einen Überblick über den Stand der 
Bearbeitu ng der Verdachtsflächenmeldungen durch das Umweltbundes
amt: 

Stand der Bearbeitung 
am 1. Jänner 1996 [1. Jänner 1995] 

26 291 [24 231] Verdachtsflächenmeldungen 

23787 (22 357) 
--nicht weiterbearbeitbar 

2 504 (1871) 
weiterbearbeitbar 

2 504 [1 874] bearbeitbare Verdachtsflächenmeldungen 

122 (111) 
� im Altlastenatlas erfaßt 

1
,_

15 (13) ! Sonstige 

723 (524) 

-- erstabgeschätzt und 
weiterbearbeitet 

1644(1226) 
-:-''----

noch nicht weiterbearbeitet 
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Verdachtsflächen

meldungen 

Altla ten anler n 

9.2 Der R H  nahm d ie geringe Anzahl bereits bearbei teter Meldungen zum 
Anlaß, gemeinsam mit  dem Umweltbundesamt eine Vorschaurechnung 
- unter der Annahme gleichbleibender Personalressourcen (drei Plan
stellen) - über den für die Altlastenerfassung einzuplanenden Zeithori 
zont anzustellen. Dies ergab rein  rechnerisch, daß 

- d i e  Erledigung sämtl icher zur Bearbei tung anstehenden 1 763 Ver
dachtsflächenmeldungen und der 25 noch nicht klass ifiz ierren Altlasten 
(Stand 1. Jänner 1 99 5 )  rd acht Jahre bzw 

- die Bearbeitung aller vermuteten 80 000 Verdachtsflächen rd 1 88 Jahre 
erfordern würde. 

Der RH schlug vor, das Verfahren dahingehend zu ändern, daß die Länder 
gemeinsam mit  dem Grunddatensatz bereits den Vorschlag für die Erst
abschätzung (erste Beurtei l u ng des Gefährd ungspotent ials e iner  Ver
dachtsfläche auf der Basis  des Grunddatensatzes m ittels eines standard i
sierren Bewerrungsverfahrens) zu übermitteln hätten. 

9.3 Laut Stellungnahme des BM UJF zeigten die einschlä'gigen ErfahYllngen mit einigen 
Ländern, daß trotz der Anwendung des standardisierten Bewertungsverfahrens find 
der Unterstiitzllng durch das Umweltbundesamt keineswegs eine einheitliche Beurtei
lung des Gefa'hrdungspotentials erfolge. Grttndsa'tzlich iiberlege es anlaßlich einer 
umfassenden Novelle des Altlastensanierungsgesetzes auch ein einfacheres Ablaufsche
ma. 

Ergänzende Untersuchungen 

Verfahren LO.\ Ergänzende Untersuchungen zur Erfassung, Abschätzung und Bewerrung 
von Verdachtsflächen und zur Priori tätenklassifi zierung von Alt lasten 
(Einstufung der untersuchten Altlasten nach ihrem Gefährdungsgrad und 
dem sich daraus ergebenden Umfang sowie der Dringlichkeit der Finan
zierung der erforderlichen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen nach 
den im § 1 4  des Altlastensan ierungsgesetzes genannten Kri terien) waren 
von den Landeshauptmännern über Auftrag des BMUJF durchzuführen, 
wenn 

- die mittels ei nes standardisierten Bewertungsverfahrens durchgeführre 
E rsrabschätzung einen hohen Risikobereich ergab und die vorliegenden 
Daten noch nicht für eine Ausweisung im Altlastenatlas ausreichten oder 

- die Kenntnisse über eine ausgewiesene Altlast n icht ausreichten, um die 
Einordnung in eine der Priori tätenklassen I bis IU (abgestufte Dringlich
keit nach Punktewerren aufgrund des Gesam tergebnisses des Bewer
tungsverfahrens;  Priori tätenklasse I = dri ngendster Hand l ungsbedarf) 
durchführen zu können. 

H iezu war festzustellen, daß 

- die Durchführung der Ausschreibungen für die Untersuchungen in ei
n igen Ländern bis zu zwei Jahre dauerre, 

1 3  
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Ergänzende 

Untersuchungen 

Vergabe 

- Länder bereits Untersuchungen d urchführen l ießen, bevor noch das 
vom Umwel tbundesamt auszuarbei tende Untersuchungsprogramm, die 
Kostenschätzung sowie die Genehmigung des BMUJF vorlagen und 

- die Länder die Ausschreibungen unterschiedl ich gestalteten. 

1 0.2 Der RH bemängel te die komplizierten und langwierigen Arbeitsabläufe 
und die tei lweise überlangen Ausschreibungsverfahren. Er empfahl die Er
arbe i rung und den E insatz von Musterleistungsverzeichnissen für häufig 
durchzuführende Untersuchungen, die Vereinheitlichung der allgemeinen 
und besonderen Vertragsbedingungen sowie die unmittelbare Beauftra
gung des Landeshauptmannes mit  der Durchführung der ergänzenden Un
tersuchungen. 

Weiters regte der R H  an, den Ländern angemessene Fristen zur Durch
führung des Vergabeverfahrens zu setzen. Schl ießlich sol lte das BMUJ F  
nur dann d i e  Kosten übernehmen, wenn e s  vorgängig eine Genehmigung 
(Auftrag) erteilt hat. 

10.3 Auch dem BMUJF erschienen klare Vorgaben und eine Vereinfachung der Ablai.je 
durchaus sinnvoll und notwendig. 

Änderungen im Verfahrensablauf erwage es im Rahmen einer umfassenden Novelle 
des Altlastensanierungsgesetzes, wobei jedoch der bundesweit einheitliche Vollzug si
chergestellt sein müsse. Der Forderung des RH nach einer Fristsetzung zur Durch
Jiihrttng des Vergabeverfahrens habe es bereits entsprochen. 

l l.l Bei den ergänzenden Untersuchungen zur Prioritätenklassifizierung stan
den Bauleisrungen, wie Bohrungen und Sondensetzungen sowie Arbeiten 
im Zusammenhang mit chemischen Analysen wertmäßig im Vordergrund. 

Der RH hat alle elf (wenigstens teilweise) abgeschlossenen Vergabefäl le, 
von denen zehn im Hinblick auf den über 300 000 S l iegenden Auftrags
wert öffentlich auszuschreiben gewesen wären, überprüft :  

(1) Das BMUJF hat in acht Fällen Vergabegenehmigungen für Aufträge 
über mehr als 300 000 S ertei lt ,  wobei es ledigl ich in einem Fall zu einer 
öffentl ichen Ausschreibung kam; in den übrigen Fällen erfolgten sechs 
beschränkte Ausschreibungen und eine frei händige Vergabe. 

( 2 )  In e i nem wei teren Fal l  m i t  e i nem geschätzten A u ftragswert  von 
1 ,2 Mill  S wurde freihändig an den Generalunternehmer ohne die erfor
derl iche Genehmigung des BMUJF vergeben. 

( 3 ) Das BMUJ F  hat h insichtl ich e iner Altlast (geschätzter Auftragswert 
1 4  Mil l  S) angeordnet , beschränkt auszuschreiben, obwohl eine öffent l i 
che  Ausschreibung geboten war. 

(4) E i ne beschränkt auszuschreibende Untersuchung wurde frei händ ig 
vergeben. 
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Ergänzende 

Untersuchungen 

Minel 

Altlasten rung 

( 5 )  H insichrl ich der bereits abgeschlossenen Ausschreibungen lagen die 
Preisunterschiede zwischen dem teuersten und dem bi l l igsten Angebot 
zwischen 2 l,9 % und 5 4,7 % .  

1 1.2 Der RH bemängelte, daß d ie  Vergabevorschriften nur in  e i nem von elf 
Fällen, und auch in diesem nur hinsichrlich eines Teilbereiches der durch
zuführenden Untersuchungen, beachtet wurden. 

11.3 Das BMU}F erkiCirte die allfgetretenen Probleme mit mangelnden Erfahrungen in 
der Anlaufphase und mit der alls zeitlichen und personellen G riinden verursachten 
Unmijglichkeit, die Einhaltung der Vergabevorschriften im Detail Zft iiberprii/en. 
Der Empfehlung des RH, in Zukllnft die maßgeblichen Betragsgrenzen für die 
Ausschreibungen zu beachten. werde Rechnung getragen werden. 

12.1  Für die  Zwecke der ergänzenden Untersuchungen in den ländern standen 
ursprüngl ich 10 %, ab dem Jahr 1993 20 % des Aufkommens an Alrla
stenbeiträgen zur Verfügung. Die sich dafür ergebenden B udgetmir rel 
entwickelten sich in den Jahren 1 990 bis 1 995 wie folgt: 

Zur Verfügung stehende Mittel für 
ergänzende Untersuchungen [1990 bis 1995] 

in Mill S 
60 r-------------------------� 57,0 

50r-----------------------� 

43, 1 42,2 
40r-------------� 

30�------------� 

20 r---��._-----17,3 16,7 
14,3 

10 

1990 1991 1992 1993 1 994 1995 

Von den i h m  für ergänzende Untersuchungen i n  den Jahren 1 990 bis 
1994 zur Verfügung srehenden Mineln  von i nsgesamt rd 1 33,6 Mill  S 
hat das BMUJF Zahlungen von rd 1 6,7 Mill S geleistet. 

Da nach dem Alrlastensanierungsgesetz die jeweils bis Jahresende für er
gänzende Untersuchungen "nicht verwendeten" bzw "nicht e ingesetzten" 
Minel für die Förderung zu verwenden waren, sind von den verbl iebenen 

15 
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Ergänzende 

Untersuchungen 

rd 1 1 6,9 Mill  S rd 3 5,3 Mill S der Förderung zugeschlagen worden; rd 
8 1 ,6 Mil l  S hat das BMUJF reserviert, weil es in  dieser Höhe bereits Auf
träge an die Landeshauptmänner ertei lt  hane und die Minel als bereits 
"eingesetzt" ansah. 

12.2 Der RH erachtete die Begriffe "nicht verwendete" bzw "nicht eingesetzte" 
Mittel weder für eindeutig interpretierbar noch der haushaltsrechtlichen 
Termi nologie entsprechend . Er empfahl dem BMUJF, eine praxisentspre
chende Begriffsklärung im Altlastensanierungsgesetz in die Wege zu lei
ten bzw e ine von den Förderungen unabhängige zweckgebundene Tei l
gebarung zu schaffen. 

12.3 Das BMUJF teilte mit, es werde um eine entsprechende Lösung bemüht sein. 

12.4 Der RH vermerkte, daß seiner Empfehlung im Ergebnis mittlerweile durch 
die im Rahmen des Strukruranpassungsgesetzes 1 996 erfolgte Novellierung 
des Altlastensanierungsgesetzes entsprochen wurde und diese Mittel künf
tig im Rahmen der zweckgebundenen Gebarung für die Durchführung er
gänzender Untersuchungen erhalten bleiben. 

Förderungsmaßnahmen 

Gesetzl iche 
Grundlagen 

Abwicklung 

13 Die für d ie Förderungstätigkeit des B undes maßgebl ichen gesetzl ichen 
Regel ungen wurden zeitgleich mit der E i nführung des Alt lastensanie
rungsgesetzes zunächst im Wasserbautenförderungsgesetz getroffen .  Im 
April 1993 erfolgte eine Neuregelung dieser Förderungsbest immungen 
durch das Umweltförderungsgesetz. 

Förderungsziele waren die Sanierung der Altlasten mit dem größtmögl i 
chen ökologischen Nutzen unter gesamtwirtschaftlich vertretbarem Ko
stenaufwand, die Sicherung der Altlasten bei unverhäl tn ismäßig hohem 
Sanierungsaufwand und die Entwicklung fortschrittlichster Technologien 
für die Altlastensanierung. Für die Förderung von Maßnahmen zur Altla
stensicherung und -sanierung war eine Zweckbindung von 80 % des Alt
lastenbeitrages vorgesehen . 

Zur Berarung des B u ndesm i n isters bei der E ntscheidung über Förde
rungsansuchen, der Erstel lung der Förderungsrichtlinien und der Förde
rungsprogramme sowie der Priori tätenklassi fizierung ist die Altlastensa
nierungskomm ission eingerichtet. 

14 Abgewickelt wurden die Förderungen zunächst durch den Umwelt- und 
Wasserwirrschaftsfonds und seit  Apri l 1 993 durch d ie  Österreich ische 
Kommunalkredit AG, die vom BMUJF durch Werkvertrag als Abwick
lungsstelle mit dieser Aufgabe betraut wurde. Die Österreichische Kom
munalkredit AG hat die gesamte administrative und fi nanziel le Abwick
lung, die technische Begutachtung und die Vorbereitung der Sitzungen 
der A l tlastensanierungskommission vorgenommen.  Die Entscheidung 
über die Förderungsgewährung erfolgte durch den Bundesminister unter 
Bedachrnahme auf die Empfehlungen der Altlastensanierungskommission. 
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Förderungsmaßnahmen 

Ansuchen 

Zusagen 

Altla ten an erun 

15 Von 1989 bis 1 995 wurden 1 34 Förderungsansuchen mit einem zur För
derung beantragten Investi tionsvolumen von rd 5,8 Mrd S eingebracht.  

Förderungsansuchen 
Beanrragres Invesririonsvolumen 
in Mill S 

2 500 .---------------------------, 

2 000 �---------------------1 

I 500r---------------------� 

10 42 
1000r----------------

72 4 668 
569 

500 
388 

146 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

16 Der bis  Dezember 1 99 5  zugesagte Gesamtförderungsbetrag betrug rd 
1, 5 Mrd S (für e in  beantragtes Förderungsvolumen von rd 2,6 M rd S) 
und vertei l te sich auf 50 Förderungszusagen (ei nschl ießl ich v ier  Er
höhungen und zwei geförderten Studien) wie folgt: 

Förderungszusagen 
Zugesagres Invesririonsvolumen 
in Mill S 

600 �------------------------� 

5 4  

500 r-----------------) 

400 I------------------i 
372 

300 I------l 280 

200 f-------i 
170 

149 

100 

1991 1992 1993 1994 1995 

A n fang d e s  J ah res  1 99 5  

standen rd 7 5  Förderungs
an träge mit ei nen I nvesti
tionsvolumen von mehr als 
3 Mrd S in  B earbei tu n g .  
Laut Mitteilung des BMUJF 
hat d ie  Kommission seither 
weitere Ansuchen begutach
tet, so daß mit Anfang 1 996 

noch rd 55 Ansuchen offen 
waren. 

1 7  
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Förderungsmaßnahmen 

Auszahlungen 

Finanzstatus 

Komm issionssi tzung 
vom November 1 994 

17 Bis zum Jahresende 1 995 wurden für Förderungsmaßnahmen insgesamr 
rd 785 Mill S an Zahl ungen geleisret: 

Jahr Förderung von Srudien Sofortmaßnahme Jahres-
Maßnahmen Projekre Fischerdeponie*) summe 

in Mi l l  S 

1 99 1  58  1 5 9  

1 992 66 3 69 

1 993 282 4 1 8  304 

1 994 1 29 5 27  1 6 1  

1 995 1 64 3 2 5  1 92 

Summe 699 1 6  70 785 

*) Die Soforrmaßnahme Fischer-Deponie wird ersr seir dem Inkrafrrreren des 
Umwelrförderungsgeserzes im Jahr 1993 aus dem Alrlasrenbeirrag finan
ziere. 

18.1 Die Ösrerreichische Kommunalkredir AG har den Kommissionsmi rglie
dem vor den Sirzungen der Altlasrensanierungskommission einen Finanz
status vorgelegr, da posi rive Kommissionsempfehl ungen nur unter Be
dachrnahme a u f  eine vorhandene finanz ie l le  Bedec k u ng Oahresvor
belasrungsquore aus besrehenden Förderungszusagen und Schärzung der 
künfrigen Einnahmen aus dem Altlasrenbeitrag) abgegeben werden durf
ren . 

Im Finanzsratus für die 1 6. Kommissionssirzung im November 1 994 

wurde für das Jahr 1 995 unter Berücksichrigung der in dieser Sirzung 
vorgelegren Projekre ersrmals eine Unterdeckung ermirrelr, nachdem sich 
bereirs vorher ein drohendes Mißverhältnis zwischen erwarteren Einnah
men aus Alr lasrenbeirrägen und z ugesagren Förderungsmirreln abge
zeichner harre. Der Vertrerer des BMUJF in  der Kommission empfahl der 
damaligen B undesminisrerin Rauch-Kallar daher, rrorz mehrheitlich po
siriver Komm issionsempfehlung für die vorgelegren Projekre von einer 
weireren Förderung vorersr abzusehen. 

Die Genehmigung der Projekre d ieser Kom missionssi rzung d urch den 
Bundesminisrer Dr Bartensrein erfolg re ersr im Juni 1 995, nachdem zwi
schenzeitlich die Ösrerreichische Kommunalkredir AG eine sogenannte 
Quorenberichrig ungsakrion durchgeführt harre, in der mir den Förde
rungswerbem, die die zugesicherten Jahresförderungsquoren nichr plan
gemäß ausnutzren, eine neue Aufreilung der Resrförderung auf künftige 
Jahre vereinbart wurde. 

18.2 Dem RH erschien es nicht zweckmäßig, in Sirzungen der Altlasrenkom
mission bei Vorliegen ei nes negariven Finanzstatus Förderungsempfeh
lungen zu beraren. Auch sollte die Schätzung der künftigen Alr lasren
beiträge unter Einbind ung des für die Ei n hebung zusrändigen B M F  
erfolgen . 
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Finanzstatus 

Kommissionssi tzung 
vom Juni 1 995 

Künftige Förderungs
möglichkeiten 

Altla ten nl ru 

18.3 Das BMUJF entgegnete, die in der Kommissionssitzung zur Genehmigung emp
fohlenen Projekte seien unter der Voraussetzung behandelt worden, daß eine mögli
che Zusichemng erst bei gesicherter Bedeckung erfolgen kö'nne. Es werde die Emp
fehlung, das BM F verstiirkt in die Erstellung des F inanzstatltS einzubinden, 
aufgreifen. 

19. 1 Für d ie 1 7 .  Kommissionssi tzung im J u n i  1 995 hat d i e  Österreichische 
Kommunalkred i t  AG einen neuen F inanzstatus erstel lt .  Unter Einbezie
hung der Projekte der 1 7 . Si tzung wurde eine Gesamtvorbelastung von 
1 2 1 3,4 Mill  S ermi ttelt und für alle künftigen Finanzjahre ein posit iver 
Saldo ausgewiesen. 

19.2 Nach den Feststellungen des RH war dieser Finanzstatus h insichtlich der 
Schätzung des künft igen Altlastenbeirrages sowie auch i nsofern fehler
haft, als d ie  Verringerung der noch verfügbaren Förderungsmirrel durch 
die zur Förderung empfohlenen Projekte d ieser Sitzung n icht berücksich
t igt wurde. 

19.3 Laut Mitteilung des BM UJF sei der einmalig aufgetretene Fehler bereits bereinigt 
worden. 

20 . 1  Der R H  hat auf der Basis der vom BMUJF vorgelegten Berechnungen für 
den Altlastenbeirrag 1 995 und unter Beibehalrung der bisherigen Dar
ste l lungssystemat i k  und der von der Österre ichischen Kommunalkre
d i t  AG ermirrelten Vorbelastungsbeträge die jährlichen Restsaldoberräge 
richtiggestellt .  

20.2 Der RH vermerkte, daß sich bei Zusage aller Projekte aus der 1 7. Kom
missionssitzung für d ie  Jahre 1 995, 1 996 und 1 997 eine Unterdeckung 
von rd 1 8, 60 bzw 65 Mill S ergeben härre und erst 1 998 wieder nennens
werte l iquide, nicht bere its d urch Zusagen gebundene Mittel zur Verfü
gung sründen. Es war demnach davon auszugehen, daß mi t der 1 7. Kom
miss ionss itzung im Jun i  1 99 5  die  Förderungsmögl ichke i ten prakt isch 
erschöpft waren, sofern n icht neue F inanzierungsquellen erschlossen wer
den könnten. 

20 .3 Laut Stellungnahme des BM UJF sei die inzwischen erfolgte Genehmigung siimt/i
cher Projekte aus der 17. Kommissionssitzung durch den Bundesminister auf der 
Gmndlage eines von der Österreichischen Kommunalkredit AG überarbeiteten Fi
nanzstatus erfolgt. Die Möglichkeit zur Zmichemng weiterer Projekte (sukzessive 
auch jener aus der mittlerweile abgehaltenen 18. Kommissionssitzung) habe sich aus 
den über den Erwartungen liegenden Einnahmen des Jahres 1995 sowie Clufgmnd ei
ner geringeren lnanspmchnahme von für das Jahr 1995 vereinbarten FÖ'rderungs
quoten ergeben. 

Das BM UJF pflichtete dem RH bei, daß der Spieira11m fiir weitere Förderungszu
sagen in den Folgejahren sehr klein bleibe. Durch die vor dem Abschluß stehende 
Noveffierung der Fö'rderltngsricht/inien sowie die bet:lbsichtigte Erhöhung der Alt/a
stenbeiträge kö'nnte sich jedoch die Situation entschärfen. Der Bundesminister werde 
künftige Projekte erst nach Novellierttng der FÖ'rderltngsrichtiinien zllSagen. 

1 9  
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Finanzslalus 

20 

Vorbelastungen 

20.4 Der RH vermerkte, daß im Zuge des Strukturanpassungsgesetzes 1 996 

der Altlastenbeitrag neu geregelt wurde, während die Novellierung der 
Förderungsrichtl inien weiterhin aussrehr. 

2 1  Zum 3 1 .  Dezember 1 995 bestanden folgende Vorbelastungen: 

Jahr Förderungen Srudienl Soforrmaß- empfohlen in Gesamt-
zugesagt Projekte nahmen 18 . Kommis- vorbelastung 

sionssi tzung inklusive der 
empfohlenen 

Projekte 

in Mill S 

1996 28 1 3 17 42 343 

1 997 233 10 58 30 1 

1998 15 1 10 54 2 15 

1999 78 10 50 138 

2000 36 10 77 123 

200 1 6 10 16 

Summe 785 3 67 28 1 1 136 

Im Strukturanpassungsgesetz 1 996 wurde der Bundesmi nister für Um
welt, Jugend und Familie ermächtigt, in den Jahren 1 996 und 1 997 für 
Zwecke der Altlastensanierung zu Lasten künft iger Einnahmen aus den 
Alt lastenbeiträgen im Rahmen ei ner Sondertranche insgesamt Förde
rungen im Barwert von 1 000 Mill S zuzusagen. 
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Altlaste 

Hauptprobleme der Förderungstätigkeit 

Geförderte 
Maßnahmen 

22. 1  Die wesentliche Grundlage für die Umsetzung der Ziele der Förderungs
tätigkeit bi ldeten die Förderungsricht l inien für die Altlastensanierung, 
die mit Wirksamkeit vom 1 .  Juli  1 99 1  erlassen wurden .  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vertei lung der  bisherigen Förderungs
zusagen auf einzelne Projektkategorien ,  die für die einzelnen Kategorien 
gewährten durchschnittlichen Förderungssätze und die durchschnitt l i 
chen Projektgrößen:  

Anzahl 
in Prozent 

Förderung 
(in Mill  S) 
in Prozent 

förderungs
fähige Kosten 
(in Mill S) 

d urchschni tt
l icher Förde-

Sanie-
rungen 

1 7  

3 7  % 

547,5 

36 % 

5 96,8 

rungssatz 92 % 

durchschnitt
liche Projekt 
größe (in Mill S) 3 5 , 1  

22 .2 Hiezu vermerkte der RH: 

Siche-
rungen 

L 5  

33 % 

863,8 

57  % 

994,9 

87 % 

66,3 

Vorlei- Studien Summe 
stungen 

1 2  2 46 

26 % 4 %  1 00 % 

1 06,6 0,5 1 5 1 8,4 

7 % 0 % 1 00 % 

1 1 2 , 1  0,8 1 7 04,6 

95 % 60 % 89 % 

9,3 0,4 37 

( 1 )  Obwohl dem Umwelrförderungsgesetz eine Präferenz für Sanierungs
maßnahmen zu entnehmen ist, wurde in der Förderungspraxis für Siche
rungsprojekte, die im Durchschnitt auch ein höheres Projektvolumen auf
wiesen, insgesamt eine höhere Förderungssumme zugesagt.  

(2)  Vorleistungen (Planungsleistungen, Lösungsvorschläge, Erkundungs
maßnahmen, Variantenuntersuchungen, Projekterstel lungen) wurden als 
eigenständige Förderungsanträge anerkannt und mit einem durchschnitt
lichen Förderungssatz von 95 % gefördert, obwohl eine Gesamtprojektbe
urtei lung auf der Grundlage einer bereits vorliegenden Variantenstudie 
und eines Lösungsvorschlags weniger ris i koreich und aus förderungs
politischer Sicht grundsätzlich vorzuziehen wäre. Der RH regte an, eine 
abgesonderte Förderung von Vorleistungen grundsätzlich auf jene Fälle 
einzuschränken, bei denen die Maßnahme keinem Verpflichteten aufge
tragen werden kann. 

21 
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Hauptprobleme der 

Förderungstätigkeit 

Förderungspriori täten 
- Förderungs
programm 

(3)  Srudien und Projekte waren im Umweltförderungsgesetz als mögliche 
Förderungsgegenstände vorgesehen, in der taxativen Aufzählung der För
derungswerber waren die dazu befugten Personen jedoch nicht angeführt. 

22.3 Dazu nahm das BMUJF wie folgt Stellung: 

( 1 )  A uch international sei - nach einer anßinglichen "Saniemngseuphorie". die 
eine totale Sanierung um jeden Preis verlangt habe - die UnJinanzierbarkeit der 
Sanierung erkannt worden, weswegen nunmehr die standort- und nutzungsspeziJi
sche Sicherung bevorzugt werde. 

(2) Eine Fijrdemng von Vorleistungen sei für eine Beschleunigung entsprechender 
Maßnahmen und einen gezieften Mitteleinsatz zur besseren und damit kostengiin
stigeren Planung unumgiinglich. Die Fö·rdemngszusagen für Vorleistungen seien 
schon in der Vergangenheit im wesentlichen auf jene Fälfe beschrdnkt worden, in 
denen kein Verpflichteter vorhanden gewesen sei (zB Wiener Kriegsaltlasten). 

(3) Ein Änderungsvorschlag betreffend den Kreis der Fö·rderrmgswerber werde vor
bereitet (zwischenzeitlich beschlossen im Rahmen des Strukturanpasmngsgeset
zes 1 996). 

22.4 Der Hi nweis des BMUJF auf eine auch international nunmehr verstärkt 
angestrebte standort- und nutzungsspezifIsche Sicherung von Altlasten er
schien dem RH für die weitere Entwicklung der Al tlastensan ierung be
deutsam. Er regte an, mit einer gesetzlichen Änderung den entsprechenden 
Spielraum für die Behörden zu schaffen, um verstärkt die wirtschaftlichen 
und ökologischen Interessen abwägen zu können. Im Zusammenhang mit 
e iner umfassenden Rechtsbereinigung (abgestimmtes System von Mate
riengesetzen und Förderungsbestimmungen) wären auch die Förderungs
ziele zu überprüfen und allenfalls anzupassen .  

2 3. 1  I m  Rahmen der Altlastenförderung wurden Projekte aller d rei Prioritä
tenklassen gefördert, wobei auf die Priorität I mehr als d ie Hälfte aller 
Förderungszusagen und rund drei Viertel des Förderungsvolumens entfie
len .  1 6  Förderungszusagen (über ein Drittel) betrafen d i e  Priori tät I I  
(Stand Ende 1 995) :  

Priorität 

n I I I  Summe 

Anzahl 24 1 6  4 44 

in Prozent 5 5  % 36 % 9 %  1 00 % 

Förderungssumme 
(in Mill S) 1 1 4 3  29 1 84 1 5 1 8 

in Prozent 7 5  % 1 9  % 6 % 1 00 % 

durchschni ttlicher 
Förderungssatz 92 % 85 % 70 % 89 % 
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Hauptprobleme der 

Förderungstätigkeit 

Förderungssätze 

Altlaste san-erun 

23.2 Nach Ansicht des RH wurde der gesetzlich vorgesehenen Bedachrnahme 
auf die Prioritäten klassifizierung nicht ausreichend entsprochen, wei l we
der in den Richtl in ien noch in der Förderungspraxis zwischen den Prio
ritäten I und I I  unterschieden wurde. Lediglich bei der Priori tät I I I  war 
in den Richtl inien eine nachrangige Förderung oder e ine im geri ngeren 
Ausmaß vorgesehen.  Der dafür gewährte Förderungssatz war mit über 
70 % aber noch immer sehr hoch. 

Der RH erachtete eine stärkere Prioritätensetzung im Rahmen der Förde
rung durch eine Konzentration auf Förderungen der Priorität I oder durch 
eine stärkere Differenzierung der Förderungssätze nach Prioritätenklassen 
für notwendig, zumal nach den letzten Schätzungen des Umweltbundes
amtes der Finanzbedarf allein für die etwa 300 vermuteten Alt lasten der 
Priorität I rd 20 Mrd S betrug. 

Nach Ansicht des RH sollte für die Festlegung von Förderungsprioritäten 
ehestens ein - im Umweltförderungsgesetz grundsätzl ich vorgesehenes 
- Förderungsprogramm entwickelt  werden, in dem je nach ökolog i 
schem Sanierungserfordernis und absehbaren finanziel len Möglichkeiten 
ein Zei trahmen für die Sicherung oder Sanierung der prioritären Altlasten 
festgelegt wird .  

23.3 Das BMUJF entgegnete, auch Altlasten der Prioritiitenklassen 1I und III waren 
sicherungs- und sanierungsbedürftig. Eine grundsdtzlich nachrangige Behandlung 
der Prioritatenklassen 11 und 111 sei nicht sinnvoll, weil eine höhere Förderung je
ner Fö·rderungswerber, die eine größere Kontamination zu verantworten haUen, lm
gerecht wdre. Ein Fö·rderzmgsprogramm sei sinnvoll, mit der Erstellung kb"nne 
zweckmaßigerweise aber erst jetzt begonnen werden, nachdem in diesem völlig neuen 
Rechts- bzw Fö·rderungsbereich praktische Erfahrungen gesammelt worden seien lind 
ein gewisser Überblick bestehe. 

23.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, daß eine stärkere förderungsmä
ßige Prioritätensetzung geboten gewesen wäre. 

24. 1 I n  den Förderungsricht l inien waren grundsätzl ich Förderungen bis z u  
1 00 % der förderungsfähigen Kosten u n d  z B  bei Nichteinhaltung der De
ponierichtl inien, fehlender behördlicher Bewil l igung, Betrieb in Schutz
und Schongebieten eine Reduktion um jeweils 1 0  % vorgesehen.  E i ne 
1 00 % ige Förderung war jedenfalls ausgeschlossen, wenn den bekannten, 
noch existierenden Verursacher eine unmittelbare M itverantwortung an 
der Entstehung der Altlast traf, es sei denn, ihm war die Tragung von Ko
stenanteilen wirtschaftlich nicht möglich.  E ine Sonderregelung galt für 
weiterbetriebene Deponien. 

In der Praxi s  wurde gtundsätzl ich vom Höchstausmaß e iner 1 00 % igen 
Förderung ausgegangen und bei Zutreffen eine Reduktion von 1 0  % je 
Abzugstatbestand vorgenommen .  Der d urchschni tt l iche Förderungssatz 
der bisher geförderten Projekte betrug 89 % der förderungsfähigen Ko
sten. 

24.2 Die hohen Förderungssätze, die auch bei bekanntem Verursacher nur un
wesentl ich reduziert wurden, entsprachen nach Auffassung des RH nicht 
ausreichend dem gesetzl ichen Auftrag zur Berücksichtigung des Verursa-

23 
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Hauptprobleme der 

Förderungstätigkeit 

Gemeinschaftsrecht 

Förderung von 
wei terbetriebenen 
Deponien 

cherprinzips .  E ine Übernahme fast der gesamten Kosten durch den För
derungsgeber erschien dem RH auch deshalb sehr problematisch, wei l das 
Interesse an einer kostengünstigen lösung bei m  Bund verbl ieb, während 
eine hinreichende finanzielle Beteil igung des Förderungswerbers kosten
senkend wirken würde. 

Nach Auffassu ng des R H  sol l te d i e  Bemessung der Förderungssätze 
grundsätzlich reformiert werden . Dabei sollte das System einer Maximal
förderung m i t  Abschlägen durch eine deutl ich reduzierte Basisförderung 
mit  Zuschlägen für berücksichtigungswürdige Umstände ersetzt werden .  
Damit könnten d ie Anliegen der angemessenen Anwendung des Verursa
cherprinzips, des Eigeni nteresses am Projekt sowie einer E igenbete i l i
gung des Förderungswerbers besser verwirklicht werden. 

24. 3  Das BMUJF teilte dazu mit, die im Entwurf vorliegende Überarbeitung der För
derungsrichtlinien wiirde den Anliegen des RH vollstiindig Rechnung tragen. Ins
besondere sei auch eine deutlich reduzierte Basisförderung mit Zuschlägen fiir be
riicksichtigungswiirdige U mstiinde vorgesehen. 

2 5.1  Der Gemeinschaftsrahmen (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr C 7 2/3 vom 1 0 . März 1 994), der der EU-Kommission als lei t l in ie  
bei der Prüfung von staatlichen Beihilfen für Umweltschutzzwecke dient, 
sah zumindest in bezug auf betriebl iche Förderungswerber unter U msrän
den ein deutlich reduziertes Förderungsniveau vor. 

2 5.2 Der R H  empfahl, d ie  künftige Gestal tung der Förderungsmaßnahmen 
mit der EU-Kommission abzuklären. 

2 5.3 Laut Stellungnahme des BMUJF habe es seit jeher geplant, die überarbeiteten 
Fö·rderungsrichtlinien als fertiges Gesamtkonzept der EU zu notifizieren, um die 
österreich ischen Interessen innerhalb der EU-Vorgaben leichter umsetzen zu kiJ"n
nen. 

26.1 Eine Förderung von weiterbetriebenen Deponien konnte nach den Förde
rungsrichtl inien nur gewährt werden, wenn die Kosten der Ablagerung 
für d ie Restnutzungsdauer aufgrund der Sicherung der Altlast 1 000 Sft 
überstiegen. 

26.2 Nach den Feststellungen des RH hat sich die komplizierte Regelung mit  
der  fixen Betragsgrenze nicht bewährt, wei l  d i e  Berechnung der  Förde
rung nach d ieser Best immung keine Verri ngerung des Zuschusses be
wirkte, wie dies ursprünglich beabsichtigt war. 

26.3 Das BM UJF berichtete, der Entwurf der Fö·rderungsrichtlinien enthalte diese 
Bestimmung nicht mehr. Es sei beabsichtigt, eine allfällige Nachnutzung durch ge
ringere Fö·rderungssdtze auszugleichen. 
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Hauptprobleme der 

Förderungstätigkeit 

Bedachrnahme auf 
das länderweise 
Altlastenbei trags
aufkommen 

Wertsteigerung 
durch Sanierungs
maßnahmen 

Förderung der 
Umsatzsteuer 

27.1 Eine Berücksichtigung aller Länder bei der Förderungsgewährung im 
Ausmaß ihres Aufkommens aus dem Altlastenbeitrag war im Wasserbau
tenförderungsgesetz vorgesehen,  fand sich jedoch in dem an seine Stelle 
getretenen Umwel tförderungsgesetz nicht mehr. Trorzdem bl ieb d iese 
Anordnung in den Förderungsrichtlinien in ähnl icher Form aufrecht .  

27.2 Dem RH erschien es nicht zweckmäßig, bei der Förderung einen länder
weisen Ausgleich anzustrebe n .  Ziel einer Bundesförderung zur Alt la
stensanierung sollten übergeordnete ökologische und ökonomische Effizi
enzerwägungen se i n ,  weshalb die angeführte Richtlinienbest immung 
aufgehoben werden sol l te .  

27.3 Das BMUJF berichtete, der Entwurf der Fijrderungsrichtlinien enthalte - tm 
Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben - diese Bestimmung nicht mehr. 

28. 1  Durch die Sanierung einer Grundfläche mit Hilfe der Förderung wird in  
vielen Fällen eine beachtl iche Wertsteigerung erzielt. 

28.2 Der RH erachtete eine Berücksichtigung der Wertsteigerung (Vergleich 
des Verkehrswertes des kontaminierten mit jenem des sanierten Grund
stückes) bereits bei der Förderungsgewährung und eine dementsprechen
de Reduktion der Förderungsmittel als sachgerechte Lösung. Genere l l  
sol l te d ie  (mögliche) Nachnutzung - durch den Eigentümer oder einen 
anderen Nutzungsberechtigten - bewertet und in die Sanierungs- und 
Förderungsüberlegungen einbezogen werden. Dies könnte einen Anknüp
fungspunkt für al ternative Sanierungsmodelle - etwa durch Sanierungs
gesellschaften - bilden. Auch eine Umstellung der Förderung von den 
derzeit ausschließlich gewährten Investitionszuschüssen auf Annuitäten
und Zinsenzuschüsse für Darlehen, die aus den Erträgen der Nachnut
zung rückgeführt werden, wäre erwägenswert. 

28.3 Laut Stellungnahme des BMUJF habe es bereits entsprechende Überlegungen ange
stellt: die Bewertung eines kontaminierten Grundstückes stelle sich jedoch extrem 
schwierig dar. Daher sei im Hinblick altf ein möglichst einfaches Verfahren im Ent
wurf der FÖ'rderungsrichtiinien jedenfalls eine Kostentragttng durch den Fö'rde
rungsnehmer vorgesehen, mit der auch die Wertsteigerung des Grundstiickes abgegol
ten werden soll. Erfahrungsgemäß könnten aber selbst sartierte Grundstiicke kaum 
einer wirtschaftlichen Nachnutzung zugeführt werden, weil auf der Grundlage des 
geltenden Rechts das Restrisiko des neuen Grundeigentümers noch immer zu groß sei. 
Im Entwurf der Fijrderungsrichtlinien sei eine Umstellung auf Annttitätenzuschiisse 
vorgesehen. 

29.1 Bei der Ermittlung der förderungsfähigen Kosten wurde im Regelfall die 
Umsatzsteuer abgezogen,  weil die Förderungswerber die Möglichkeit  
zum Vorsteuerabzug hatten . Lediglich bei jenen Projekten,  bei  denen 
durch die Stadt Wien Kriegsal tlasten oder Altlasten mit unbekanntem 
oder nicht mehr existentem Verursacher gesichert oder saniert wurden, 
wurde auch die Umsatzsteuer gefördert, weil  diese Maßnahmen im Rah
men des nicht-unternehmerischen Wirkungsbereiches der Stadt Wien 
ohne Vorsteuerabzugsmöglichkeit durchgeführt wurden .  

2 5  
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Technische Aspekte 

Bagate l l g renzen 

Stand der Tec h n i k  -
San i e r u ngszi  e Ie  

�'),2 Der R l l c m p b h l  Im I l l n h l l c k  auf d i e lx'stchelll!c' :-' l i t t c l k napphC l t .  auch 

he l so lc h cn h i r d l' t" u n ,� S\" ( ) r h a l1l'n rec h r l i l h e Ko n s t r u k t i o n c n  (ü r d e r e n  

D u rc h fL ihru l\� zu pr Li tl- n ,  h C I  d c n e n  Jedc n Ld l s  c i n e Vor s t c ucrahz ugsmiig

I l c h kc l t  hcs t d n ,  hzw die Fi i rd efll 1\L:st;ih Igkel  t d er lJ  m satzsl eucr ,L:cncre l l  

'l L ISZUS, h l i dk n ,  

:\0, 1 A l l e i n  aus  c i ner  C ; cmei nde i n  Oberiisterrci c h  w u rdcn 1 7  A l rablagcrungen 

( vcrm u [ u e r  I n h,d t I LtuS Tll Li l i  und Bausc h u t t )  gcmeldct .  d i c led i g l ich  e i n  
Vol u m en von jewc i l s  ') ( )  m -l  h i s  1 0( )  111 ) ' lufw i csCI l ,  I nsgesam t  langten aus 

O bniis [ (' r re l c h  .,e l l l' \' i c k  Vcrda c h t s tl iichcn Il1 e l d u n ,L: cn  c i n ,  d i e  v i e l fach 

d1er hl"ll c u r u n,� s l os W'lre n ,  

.�( ) , ..? Dem R I  I er,d1 1 L"1 1  dcr  I 11dfc k t l vt" Verwa l tl 1 ngs'l u fwa n d  i n  bezug a u f  Ba

g a t e l l lh c h e n  ,t ! ., \l' r m c i d h a r  u n d  i n  k e I n c m  E i n k l a n g  m i t  e t w a i g e n  

Sch u rz,� urp,(jhrdu ngen stehen d ;  e r  cm pr:l h l  d l c  E 1 11 fLi h ru n g  enrsprcchen

e in C;  rl'n/l'l l .  

,'( ) , ,) I_dll! , \ I /!![/III II� jel I) , \ J [  Jr luiJc u Ihn /!I h1,/i:�cI /JI!, , Id/; : f) /;,i ß.llil"u/lildl 

" li I)d, , ' l ldll lllllill l !JIl l/ clll,�U'  .i/, I ()(I(I 111) Illd,! /1111 ,1/1(1" 'l"h, /;//d'(11 C;(I:i/.' I"

d/lll � .I 1/1 :/I,�d'(!1 /1 1, 

5 1 , 1  Nach den ,�e l [ c n d c n  Fiird e r u n ,�sr ich r l l l1 i el1 warcn n u r  J e n e  M a l.\ n a h m e n  
nird(, !,u l1 .�sfiih l ,� ,  d i e  zL l lll l ndest  dem S t a n d  dn Tcc h n i k  e n ts p rachen , d h  

j e n c m  E f1 [ w l c k l u ngssrand , d e r  auf d e n  e i nsc h Li g igen w i sscnschaft l i c h e n  
Lrkcl l l l ( f 1 I SS C n ,  t('ch n o log i schen VerLl h re n ,  E i n r i c htl lngcn,  Bau- u n d  Be

r r i e bs\\'l' l se n ,  d e r e n  F u n k t i o n s t lic h t l g kl' l t  erprobt u nd ('[\\' I csen i s t ,  be
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Technische Aspekte 

Fischer-Deponie -
Sanierung oder 
Sicherung 

Sanierungsmaß
nahmen durch 
den Bund 

Altlasten nlerung 

32. 1  Z u r  Sicherung d ieser Altlast wurden Grundwasserschutzmaßnahmen i n  
Form v o n  Sperrb r u n n e n  vorgenomme n .  Diese kosteten jähr l i c h  rd 
22 Mill  S und zeigten durchaus bemerkenswerte Erfolge. Die mittels der 
Sperrbrunnen und Aktivkohlereinigung gelungene Entfernung der we
sentlichsten Kontamination wies d iese Sicherungsmaßnahmen als zweck
mäßig aus, zumal ihre Wirkung sogar eine Beendigung der Maßnahmen 
in den nächsten Jahren möglich erscheinen l ieß. 

Nach dem Stand der wasserrechtlichen Verfahren ist bzw wird dem Ver
pflichteten die Sanierung durch Räumung aufgetragen, wobei abzusehen 
ist, daß d iese im Wege von Ersatzvornahmen durchgesetzt werden muß, 
wofür dem Bund geschätzte Kosten von rd 2 Mrd S erwachsen werden. 

32.2 Der RH verwies auf das krasse Mißverhältnis zwischen den auf eine Sanie
rung abzielenden Behördenanordnungen und dem durch die Sicherungs
maßnahmen zwischenzeit l ich eingetretenen Sicherungserfolg und vertrat 
grundsätzlich die Meinung, daß zur Verhinderung weiterer Grundwasser
kontaminationen mirunter auch nur  temporäre Sicherungsmaßnahmen 
d urchaus überlegenswert und zielführend sein könnten . Mög l ichkei ten 
zur Kostenminimierung sollten jedenfalls besondere Beachtung fi nden, 
wozu es u nabdi ngbar erschi e n ,  den Behörden e inen en tsprechenden 
Handlungsspielraum einzuräumen. 

32.3 Lallt Mitteilung des BMUJF werde geprüft, inwiefern aufgrund der nur noch in 
sehr geringem Ausmaß von der Fischer-Deponie awgehenden Kontaminationen ei
ne Einstellung des permanenten Pumpbetriebes und ein Übergang altf einen soge
nannten Vorhaltebetrieb der Sperrbrttnnenanlage tatsiich/ich ZTI der erwarteten 
Senkung der jährlichen Betriebskosten von rd 22 Mill S auf mindestens die Hälfte 
führen kijnnte. 

33. 1 Gemäß dem Altlastensanierungsgesetz führt der B und als Träger von Pri
vatrechten d i e  erforderl ichen Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen 
nach Maßgabe der Priori tätenklassifizierung d urch, sofern nicht e inem 
Verpfl ichteten die Sicherung oder Sanierung der Altlast aufgetragen wer
den kann .  Dabei darf für den Bund keine über den Ertrag der Altlasten
beiträge hi nausgehende finanzielle Belastung entstehen. 

Vom B MUJF wurden ab dem Jahr 1 993 ein ige Altlasten als derartige 
Anwendungsfälle anerkannt, darunter eine der Priori täten klasse I zuge
ordnete Altlast. 

Das BMUJF hatte die erforderlichen Maßnahmen noch nicht in Angriff 
genommen;  zudem hatte die zuständige Abte i lung darauf hingewiesen, 
mangels personeller Ressourcen und Kenntnisse zur Durchführung d ieser 
Aufgaben nicht in der Lage zu sein .  Außerdem stand dem BMUJF hiefür 
weder ein B udgetansatz zur Verfügung, noch war sonst eine finanzielle 
Vorsorge getroffen worden, noch ließ der Finanzstatus der Altlastensanie
rung in absehbarer Zei r  eine I nangriffnahme solcher Projekte erwarten .  

27 
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Sanierungsmaßnahmen 

durch den Bund 

33.2 Der RH bemängelte, daß damit diese vom Bund zu lösenden Fälle  nach 
wie vor unerledigt blieben .  

Nach Auffassung des RH erfordert d ie  Abwicklung von Sanierungsmaß
nahmen durch den Bund die Bewältigung folgender Problemkreise: 

( 1 )  Mirtelvorsorge: 

Diese Frage kann endgültig und sachgerecht nur i m  Rahmen einer Ge
samtreform der Finanzierung der Altlastensanierung d iskutiert und beur
teilt  werden, was nach Ansicht des RH die Erstellung eines umfassenden 
Förderungs- und Sanierungsprogramms voraussetzt .  

(2) Durchführende Einrichtung: 

Nach eigener E i nschätzung kam das BMUJ F  mangels personeller Res
sourcen und Kennrnissen für die Ausarbeitung eines Sanierungsprojektes, 
dessen Durchführung und e in  zielgerichtetes Contro l l i ng nicht  in Be
tracht.  Überhaupt erschien auch dem RH die Struktur einer Behörde für 
die Bewältigung derartiger Aufgaben nicht bestmöglich geeignet. Er un
terstützte daher Überlegungen, diese Sanierungsaufgaben einem eigenen 
Rechtsträger, e inem Generalunternehmer oder e iner geeigneten Abwick
lungssteUe zu übertragen .  

(3 )  Verfahrensbestimmungen: 

Das Altlastensanierungsgesetz hätte die Durchführung des Sanierungsver
fahrens, i nsbesondere die Stellung des Rechtsträgers, die Duldungspflich
ten des E igenrümers bzw des Nachbarn und die Rechtsmittel festzulegen. 

33.3 Laut Stellungnahme des BMUJF habe es trotz aller Schwierigkeiten vorbereitende 
Maßnahmen gesetzt. Auch habe es die Österreich ische Kommunalkredit AG er
sucht, die entsprechenden Mittel in die Finanzplanung aufzunehmen. 
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Gesetzliche 
Neuordnung 

Altla tensa run 

34. 1 I m  Anlaßfall  für die Schaffung des Al tlastensanierungsgesetzes, der Fi
scher-Deponie in  Niederösterreich, wird das BMI als  oberste sachl ich in  
Betracht kommende Behörde für die Verwaltungsvollstreckung die m i t  
r d  2 Mrd S geschätzten Kosten für das i m  Wege d e r  E rsatzvornahme 
durch zuführende Sanierungsprojekt  vorschußweise zu tragen habe n .  
Ebenso w i rd d ie  Berger-Deponie i n  Niederästerreich m i t  geschätzten 
Kosten von rd 1 ,3 bis 1 ,9 Mrd S zu sanieren sein ,  so daß der Bundeshaus
halt in den nächsten drei Jahren durch diese Projekte der Altlastensanie
rung voraussichtlich m i t  rd 3 ,3  bis 3,9 Mrd S belastet werden wird .  

Voraussichtliche Sanierungskosten der 

Fischer- und der Berger-Deponie 

Finanzierung über den ordentlichen Haushalt bis 1 998/99 

Aufkommen an Altlastenbeiträgen 

1990 bis 1995 

Dies veranschaulicht, daß damit  rd das Dreifache des bisher i nsgesamt er
zielten Altlastenbeitragsaufkommens zusätzlich aus dem Bundeshaushalt 
für Zwecke der Sanierung von Altlasten aufgebracht werden muß, obwohl 
das Altlastensanierungsgesetz als Finanzierungsgesetz zur Sanierung oder 
S icherung von Altlasten unrer Schonung allgemeiner B udgetm ittel kon
zipiert war. 

34.2 Der RH hielt die geltende Rechtslage für widersprüchlich. Sofern es näm
l ich keinen Verpflichteten gibt, darf für den Bund aus Sanierungsmaßnah
men keine über den Ertrag der Altlastenbeiträge h inausgehende finanzielle 
Belastung enrstehen; g ibt es jedoch einen Verpflichteten, der die Kosten 
der Ersatzvornahme nicht ersetzt, sind diese ohne Rücksicht auf das Bei 
tragsaufkommen vom Bund zu tragen, und zwar aus Budgetmitteln des 
für die Verwaltungsvollstreckung zuständigen Bundesmi nisteriums. Der 
RH empfahl, d iese Rechtslage im Rahmen der geplanren umfassenden Re
form des Altlastensanierungsgesetzes grundsätzlich zu überarbeiten . Der 
RH unrerstützte jene Vorarbei ten des BMUJ F, d ie  auf e ine gesetzl iche 
Neuordnung der Altlastensan ierung abziel ten und deren Kernstück e in  
umfassendes Altlastensanierungsverfahren sein soll .  

34.3 Ein Problem im Bereich der Altlastensanierttng seien nach Ansicht des BM UJF 
jedenfalls wasserpolizeiliehe Attftriige gemäß dem Wasserrechtsgesetz (Beseitigung 
von konsenslosen Neuerungen), die nur auf die Konsenslosigkeit der Neuerung und 
nicht auf die jjkologische Dringlichkeit der Sanierltngs- oder Sicherungsmaßnah
men abstellen. Daß die Sanierungsmaßnahmen der Fischer-Deponie sowie der 
Berger-Deponie aller Voraussicht nach über die Vollstreckung durchzusetzen sind, 
sei Folge des Verursacherprinzips. 

29 

III-47 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 41

www.parlament.gv.at



30 

A u sbl ick 
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her I ()().2 d l t  d a m a l ige B u n d es m i n i s l l'f i n  fii r L J m w e l r ,  J ugend u n d  Fa m i 
l I e ,  D k !fll F e l d g r i l l -Zan k l ,  e rs u c h r ,  h i s  z u m I . .J u l i  I <J<J.1 e i n  Roh konzep t  
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Bchi irden vert�dl lT l l  u ll d  
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Das IH vl l i.J F  bet rac h tete d iesen Ber i c h r  a l s  wcrtvol l e  Disk llss ionsg r u n d l a 
gl', h a t  aher b i s he r  k c i  ne kon k rerel l  Modcl l e  erarhei tet .  Die O ber/eg ungen 
c l c-s B M U) F  bc"z iig l i c h  der  F i n an z I e ru ng hnrafcn 
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Ausblick 

- eine Deponieabgabe je nach Ausstattung, 

- die Besteuerung bestimmter Unternehmungen , die altlastenverdächtig 
sind, 

- die Begebung einer Anleihe des Bundes, die mit laufenden Altlasten
sanierungsbeiträgen zurückgestellt  werden sol l ,  und 

- ein Konjunkturprogramm. 

Die Österreichische Komm unalkredit AG hat weiters insbesondere vor
geschlagen, 

- die Höhe des Altlastenbeitrages nach der Qualität der technischen Aus
stattung einer Deponie zu staffeln,  

- die bei geförderten Maßnahmen im Förderungsumfang enthal tene 
Mehrwertsteuer wieder zweckgebunden in  die Altlastenförderung zurück
fließen zu lassen und 

- für über das jeweils aktuelle Aufkommen an Altlastenbeiträgen h i naus
gehende Förderungen sollte der Bund Haftungen für die Vorfinanzierung 
von mindestens 500 Mill  S jährlich übernehmen. 

35. 2  Der R H  führte darüber h i naus nachstehende Fi nanzierungsmodel le  an, 
die in  der Bundesrepublik Deutschland entwickelt wurden: 

( 1 )  Alt lastenfonds für komm unale A ltablagerungen und Altstandorte 
(Mittelaufbringung aus Ökologieprogramm ,  kommunalem I nvesti tions
fonds, Landesmittel) ;  Sonderabfall-Abgabe für industriel l  verursach te 
Altlasten, für die kein Verursacher mehr herangezogen werden kann (Ba
den-Württemberg , Hessen). 

(2 )  Lizenzabgabe in Kombination mit anderen Finanzierungsquellen (Li
zenzen werden für das Recht ausgegeben, Sonderabfal lbehandlung und 
-ablagerung durchführen zu können; Nordrhein-Westfalen). 

(3) Kooperationsmodelle (Kooperationsverträge zwischen Gebietskörper
schaften und I ndustrie enthal ten eine Subsidiaritätsklausel ,  nach der die 
Sanierungs kosten nur dann übernommen werden,  wenn kein Verantwort
l icher zur Zahlung herangezogen werden kann; Bayern, R heinland-Pfalz). 

(4) Abgaben auf Grundwasserentnahme (Berl in) bzw auf Sonderabfall zu
züglich der Mittel aus der Wasserentnahmegebühr (Niedersachsen). 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen bei m (deutschen) Bun
desmi nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reakrorsicherheit hat die 
Ei nbeziehung privaten Kapitals in  die Sanierung von Altlastenflächen 
vorgeschlagen, die prinzipiel l  auf zwei Wegen mög l ich wäre , näml ich  
durch 
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Ausblick 

Schluß
bemerkungen 

- die Zwischenschaltung eines Gtundstückfonds, der die Altlastenflächen 
erwirbt, zusammen mit  der Kommune e in  Nutzungskonzept und ein Sa
n ierungskonzept entwickelt, d ie  Sanierung (und eventuell erforderl iche 
Erschl ießungsmaßnahmen) durchführt und dann die sanierten Flächen i n  
Zusammenarbeit m i t  der Kommune vermarktet (Nordrhein-Westfalen), 
oder 

- den d i rekten Verkauf der Altlastenflächen an private I nvestoren, die auf 
der Basis  e i ner Ausschreibung ermittelt werden und die sich m i t  dem 
Kauf der Grundstücke zur Sanierung der Altlastenflächen und zur Einhal
tung der von i hnen entwickelten Nutzungskonzeption verpflichten. 

Nach Auffassung des RH sollte das BMUJF seine Bemühungen darauf rich
ten, aufgrund eines flächendeckenden zeitlich abgestuften Gesamtkonzep
tes den nach ökologischen Gesichtspunkten erforderl ichen Sanierungsbedarf 
von Altlasten und den dam it verbundenen Finanzbedarf zu ermitteln und 
h iefür ein den österreichischen Verhältnissen angepaßtes ausreichendes Fi
nanzierungsmodell zu erarbeiten. Unter einem kurzen Zeithorizont könnte 
eine verbesserte Einhebungskontrolle des Altlastenbeitrages und eine Um
widm ung der aus dem al lfäll igen Forderungsverkauf des Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds erlösten Mittel für Zwecke der Altlastensanierung 
zur E ntschärfung der prekären Finanzlage bei tragen . 

35.3 Laut Stellungnahme des BMUJF bereite es neben der unmittelbar bevorstehenden 
Neugestaltung der Fiirderungsrichtlinien eine schrittweise Novellierung des Altla
stensanierungsgesetzes vor, deren wesentliche Inhalte in den Empfehlungen des RH 
weitgehend Deckung /inden. 

36 Zusammenfassend empfahl der RH dem BMUJF, 

( 1 )  auf eine Neuregelung der Altlastenbeiträge mit dem Ziel der Er
höhung der Beitragseinnahmen, einer Vereinfachung der Einhe
bung und einer verbesserten Kontrolle hinzuwirken, 

(2) die Bemühungen zur Gewinnung eines umfassenden Überblicks 
über die Verdachtsflächen zu intensivieren und das Verfahren 
durch verstärkte Einbindung der Länder bei der Erstabschätzung 
zu verbessern, 

(3)  die Arbeitsabläufe und das Verfahren bezüglich der ergänzen
den Untersuchungen zu straffen, 

(4) im Hinblick auf die knappen Finanzmittel die Förderung insbe
sondere in bezug auf eine stärkere Prioritätensetzung und Differen
zierung, eine vermehrte Berücksichtigung des Verursacherprinzips 
und eine mögliche Eigenleistung des Förderungswerbers sowie die 
Vorgaben der Leitlinien der EU umzustellen, 

(5) die dem Bund bei Fehlen eines Verpflichteten zufallenden Maß
nahmen in Angriff zu nehmen und dabei die anstehenden Fragen 
der Mittelvorsorge, der durchführenden Einrichtung sowie der Ver
fahrensbestimmungen zu lösen, 
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Schluß bemerkungen 

Altla t san run 

(6) d ie vom BMUJF angestrebte umfassende gesetzliche Neuord
nung der Altlastensanierung zügig voranzutreiben und 

(7)  auch andere bzw zusätzliche Finanzierungsmodelle zu überle
gen. 

Wien, i m  September 1 996 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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